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Regeste

Drohung, Übertretung des Sozialhilfegesetzes | Straftaten

Erwägungen

E. 1
Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, er habe am Morgen des 29. Juli 2014 im
Rahmen einer Auseinandersetzung in einer Sozialwohnung ein Messer gezückt und damit
vor dem Kopf einer anderen Person herumgefuchtelt. Zudem habe er gegenüber dem
Sozialdienst seiner Wohngemeinde namentlich an einer Besprechung vom 17. Juli 2014
verschwiegen, dass er als Vermögenswert im Kosovo einen Lastwagen besass, den er
nunmehr mit Hilfe seines Bruders verkaufen wolle, um zu Geld zu kommen. Als der
Lastwagen am 18. Juli 2014 verkauft werden konnte, eröffnete er noch am selben Tag ein
Konto bei der Post. Am 28. Juli 2014 überbrachte ihm eine unbekannte Person Fr. 12'200.--
und Eur 250.--, welche Beträge aus dem Lastwagenverkauf stammten. Das Geld wurde in
der Folge beschlagnahmt. Das Obergericht des Kantons Zug verurteilte den
Beschwerdeführer am 3. März 2016 im Berufungsverfahren wegen Drohung und
unrechtmässigen Erwirkens von Leistungen gemäss Sozialhilfegesetz des Kantons Zug
(SHG; BGS 861.4) zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu Fr. 30.--, unter Gewährung
des bedingten Strafvollzugs bei einer Probezeit von zwei Jahren, sowie zu einer Busse von
Fr. 500.-- bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von fünf Tagen. Das Gericht ordnete an, die
beschlagnahmten Bargeldbeträge seien zur Bezahlung der Parteientschädigung, der Busse
und der Verfahrenskosten zu verwenden. Der Beschwerdeführer wendet sich ans
Bundesgericht und beantragt, er sei freizusprechen. Die Strafe sei aufzuheben. Die
beschlagnahmten Beträge seien ihm zurückzuerstatten.

E. 2
Die Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur
bemängelt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG
bzw. willkürlich im Sinne von Art. 9 BV ist. Willkürlich ist ein Entscheid, wenn er
offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine
Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise
dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Dass eine andere Möglichkeit ebenfalls möglich
erscheint, genügt nicht ( BGE 138 III 378 E. 6.1). Die Rüge der Willkür muss vor
Bundesgericht präzise vorgebracht und begründet werden, ansonsten darauf nicht
eingetreten wird ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Der Beschwerde beschränkt sich auf
appellatorische Kritik, ohne dass ihr zu entnehmen wäre, inwieweit die Vorinstanz in
Willkür verfallen sein könnte. So macht der Beschwerdeführer in Bezug auf die Drohung
geltend, er habe nur einen Angriff der anderen Person abgewehrt. Woraus sich die
Richtigkeit dieser Behauptung ergeben könnte, sagt er jedoch nicht. In Bezug auf die



Wiederhandlung gegen das SHG führt er aus, er habe nach Erhalt des Geldes an 28. Juli
2014 am nächsten Tag aufs Sozialamt gehen und sich abmelden wollen, was dann aber
wegen des Vorfalles in der Sozialwohnung und der anschliessenden Untersuchungshaft
unmöglich geworden sei. Dieses Vorbringen geht an der Sache vorbei, denn selbst der
Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass er dem Sozialamt gegenüber am 17. Juli 2014
verschwiegen hat, dass er Eigentümer eines Lastwagens war, den er zu verkaufen
beabsichtigte. Dass der Schuldspruch gestützt auf das SHG bei dieser Sachlage rechtlich zu
beanstanden wäre, macht er nicht geltend.

E. 3
Der Beschwerdeführer befasst sich in seiner Begründung vor Bundesgericht nur mit dem
Schuldspruch. Zur Strafzumessung und zur Verwendung des beschlagnahmten Geldes
äussert er sich nicht gesondert. Folglich kann sich das Bundesgericht zu den entsprechenden
zwei Anträgen nicht weiter äussern.

E. 4
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Bei diesem
Ausgang sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1
BGG ). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG
abzuweisen, weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen. Der finanziellen Lage des
Beschwerdeführers ist bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65
Abs. 2 BGG ).
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